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^ciubltummenMrlorge.

In den gegenwärtigen Tagen der Fürsorge-
Hochflut läuft manche wohltätige Institution
Gefahr, übersehen und vergessen zu werden.
Die Komitees für Auslandkinder schießen wie
Pilze aus dem Boden, so daß man nicht mehr
klug wird aus dem bunten Wirrwarr. Selbst-
verständlich ist an diesem Trieb zum Wohltun
nichts zu deuteln und zu nörgeln, nur das
wäre zu wünschen, daß über der internationalen
Liebestätigkeit die Armen und Hülfsbedürftigen
im rigenen Lande nicht zu kurz kämen. Freilich
lassen es die leitenden Instanzen schweiz. Für-
sorgevereinc oft an der nötigen Propaganda
fehlen, so daß weite Kreise von ihrer Existenz
nichts vernehmen. Zu diesen bescheidenen und
deshalb nur wenig bekannten Wohltätigkeits-
institutionen ist auch der „Schweiz. Für-
sorgeverein für Taubstumme" zu rechnen.
Dessen letztem Jahresbericht (I!>1!Z ent-
nehmen wir folgendes:

Dem Vereine gehören die meisten Kantone
an, teils als Sektionen, teils als Kollektivmit-
gliedere an seiner Spitze steht ein ans acht
Mitgliedern bestehender Zentralvorstand, mit
Oberrichter Ernst in Bern als Präsident.
Spezialkommissionen sind: eine Geschüftsprü-
fungskommission, Redaktionskommission der
„Schweiz. Taubstummen-Zeitung" und Biblio-
thek- und MuseumSkommissionen. Die Stiftung

Schw eiz.Taubstummenheim für Männer " wird

von einem Stiftuugsrat (Präsident Oberst IM.
Fcldmann in Bern) verwaltet, dem eine Pro-
pagandakommission zur Seite steht. Für das
Heim ist ein bei Thun gelegenes Gut
erworben worden, das am Neujahr er-
öffnet werden soll.

Das reichgesegnete Arbeitsgebiet des Zentral-
sckretärs Eugen Sutcrmeister in Bern weist
in der Hauptsache folgende Felder alls: Rcdak-
tion und Administration der Taubstummen-
zcitung, Besorgung der Bibliothek und des

Archivs, des Museums, Ausarbeitung der Ge-
schichte des schweiz.Taubstummenwesens, Sekrc-
tariat des Gesamtvereins und des obgenanntcn
Stiftungsrates. Beratung in verschiedensten Au-
gelegenheitcn der Taubstummen, Arbeit- und

Lehrstcllcnvermittlung, Besuche, Auskünfte über
Taubstumme usw. Auch au staatliche und
kirchliche Behörden und einzelne Interessenten
in Schweden, Deutschland, Ungarn, Oesterreich,
Rumänien, Tschechoslowakien u. a. wurden Rat-
schläge und Auskünfte erteilt und Material
über das schweizerische Tanbstummeuwesen
gesandt.

Wer die wahrhaft menschenfreundlichen Be-
strebungen dieses vaterländischen Vereins
unterstützen und fördern, insbesondere den
schweiz. Taubstnmmcnheimfvnds äufnen helfen
will, der beliebe das Aostschràonto VIII,
2675 zu benutzen.

5cklakLN bei offenem ^Slàr.

„Bei offenem Fenster schlafen? Ja, das

würde ich gerne machen, aber man erkälter

sich so leicht dabei, und ich bekomme immer

Schnupfen. Das ist eben nicht die gleiche

Luft wie auf dem Lande und in den Bergen,
dort dürfte ich es schon machen, aber hier
in der Stadt! Uebrigens habe ich ja den

ganzen Tag das Fenster im Schlafzimmer
geöffnet, und da ist abends, wenn ich mich

schlafen lege, eine so herrliche Luft, daß es

doch sicher nicht noch nötig ist, während der

Nacht das Fenster offen zu halten."

So hört man etwa antworten auf gutgc-
meinte Ratschläge des Arztes, oder auch dann,

wenn wieder einmal in der Zeitung auf das

Schlafen bei offenem Fenster hingewiesen

wird. Wie verhält es sich nun damit?

Ja freilich bekommst du vielleicht einen

Schnupfen, wenn du dich plötzlich entschließest,

über Nacht etwas frische Luft im Zimmer
zu haben, aber warum dieser Schnupfen?
Weil du eben noch nicht daran gewöhnt bist.

Freilich ist die Luft in der Nacht etwas

kühler und oft feuchter durch den Tan;
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